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RS OGH 1984/1/10 4Ob175/82
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.01.1984

Norm

AO §53

AO §55c

BAG §15 Abs4 litd

Rechtssatz

Wird im Zuge eines Liquidationsausgleiches die Stillegung des Betriebes zur Gewißheit, kann der Lehrling die für die

allernächste Zukunft zu erwartende Unfähigkeit zur weiteren Erfüllung der P9ichten aus dem Lehrvertrag zum Anlaß

einer vorzeitigen Auflösung des Lehrverhältnisses nach § 15 Abs 4 lit d BAG nehmen.
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